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Geländekategorien 
Geländekategorie I*                                        Geländekategorie II*                                    

 

 

     

Geländekategorie III*                                       Geländekategorie IV* 

 

 

Mischprofil Küste 

Das Mischprofil Küste beschreibt die Verhältnisse in einem Übergangsbereich zwischen der Geländekatego-
rie I und II. 

Mischprofil Binnenland 

Das Mischprofil Binnenland beschreibt die Verhältnisse in einem Übergangsbereich zwischen der Gelände-
kategorie II und III. 

Höhe Attika 

Bei der Angabe der Attikahöhe ist der kleinste Wert (zwischen Oberfläche Belag und Oberkante Attika) 
maßgebend. 

Baukörper 

Fenster, Türen und Tore dürfen im Hinblick auf den Innendruck als geschlossen angesehen werden, sofern 
sie nicht betriebsbedingt bei Sturm geöffnet werden müssen, z. B. die Ausfahrtstore von Gebäuden für Ret-
tungsdienste. Bei zusammengesetzten Baukörpern ist bei einem Öffnungsanteil mindestens einer Außen-
wand > 1% und < 30% dem Objekt-Fragebogen eine Skizze mit Lage der Gebäudeöffnungen beizufügen. 

*Besondere Hinweise 

Die Verminderung der bodennahen Windgeschwindigkeiten durch Wälder darf nur mit Geländekategorie II bewertet werden. In einem 
starken Sturm ist nicht sichergestellt, dass die Bodenrauhigkeit der Geländekategorie III wirksam bleibt, weil die Vegetation den Wind-
kräften unter Umständen nicht standhält. Der Einfluss wechselnder Bodenrauhigkeiten darf ohne genauere Untersuchung wie folgt 
erfasst werden. Liegt der Bauwerksstandort näher als 1 km an einem Wechsel von glatterem zu rauherem Gelände, so ist die ungünsti-
gere, glattere Geländekategorie zu benutzen. Ist der Gebäudestandort weiter als 3 km vom Rauhigkeitswechsel entfernt, so darf  die 
rauhere Geländekategorie benutzt werden, wenn das Gebäude niedriger als 50 m ist.  
Für Bauwerke, die sich in größere Höhen als 50 m über Grund erstrecken, ist die glattere Geländekategorie anzunehmen.                                            

Stadtgebiete, bei denen mind. 15 % der Fläche 
mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Hö-
he15 m überschreitet. 

Vorstädte, Industrie- und Gewerbegebiete; 
Wälder*. 

Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, 
Häusern oder Bäumen, 

Offene See; Seen mit mind. 5 km freier Fläche 
in Windrichtung; glattes, flaches Land ohne 
Hindernisse. 


